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einer garten Trufte überfielen, waS natürlich bie ©laftijität
unb 93eroegïi(f)îeit oerminbert. @S ift ähnlich wie bei
geftärftem, geleimtem ober gefrorenem ©ewebe, baS eben»

falle» fpröbe unb brüchig wirb. Seim gebämpften Holj
finb nun bie ffrembförper entfernt, waS firfj Durch gröfjere
©laftijität unb ffeftigfeit unb auch buret) geringeres ®e«
roietjt bemerïbar macht.

®aS gebämpfte Holj ift nun am ©nbe beS ®ämpf»
projeffeS noch nicht ganj troefen, wol)I aber werben
buret) baS ®ämpfen bie Sorbebingungen für ein fc£)nelIeS
unb grünbtictjel ®rocfnen gefetjaffen, weil am ©nbe bes
©ämpfprojeffeS bie ßetlen nur noch reines SBaffer ent»

batten, waS in ber ffolge auf tünfttietje ober natürliche
SBeife rafcf) auSgetrocfnet werben !ann, wä|renb baS

Saftwaffer bes grünen (frifetjen) HoljeS bem îrocfnen
oiel länger SBiberftanb leiftet. Aber baS Strodfnen fann
nach bem kämpfen auc| fcljon buret) baS bem Spftem
„S. SJÎartin" eigentümliche Abblafeoetfahren eingeleitet
werben, welcfjeS mittetft befonberS fonfiruierter Sßentite

gefct)iet)t unb buret) welches ber nom kämpfen
|er im eg)oï§ aufgefpeicfjerte äßärmeoorrat für bie

ïrocfnung nutzbar gemacht wirb. ®aburct) wirb aber
ein teilweifeS îroctnen beS fpotjeS bewirft, ©in oofl»

ftänbigeS iroefnen fann natürlich auf biefe SSBeife nicht
erreicht werben, baju ift ber SBärmeintjatt nicht gro|
genug. ®ie fünfiliche £rocfnung fann aber fofort auf
baS kämpfen folgen, e|e baS $otf fait wirb, inbem man
einen warmen ober leiten Suftftrom buret) ben bap
eingerichteten Keffel ftreietjen läfjt ober inbem man baS

Holj au§ bem keifet o|ne Untlaben unb noet) warm
bireft in bie Srocfenfammer fährt. (®er ®ämpfefeffet
ent|ätt (Schienen, um bas Çotj auf SBagen hmeinju»
fahren.) @S ift möglich, baS gebämpfte |>oIj in 1—2
Sagen fünfttich ootlftänbig p troefnen unb jroar §o!f,
baS unmittelbar oorher gefällt würbe, alfo grünes
Holj, fobaf) febe Sagerung überflüffig wirb unb auch
bie bamit oerbunbenen ßinSauSgaben für Kapital unb
Sagerptatg, bie bei großen ^»olporräten in bie Saufenbe
jährlich gehen, 3« frifcljer, grüner baS Çolf in ben
®ämpfefeffel fommt, befto beffer ift eS, befto grünblicher
wirb bie AuSlaugung, weil bie Säfte nod) nicht einge»
troefnet finb unb erft wieDer aufgelöft werben müffen
unb weit bie getlwätibe noch etaftifet) unb burc!)läffig finb.

AuS oorftehenben Ausführungen erhellt, baff nidht
fchaffenbeS Holj auf billige 2öeife nur erzeugt werben
fann, wenn ba§ Holj oor bem Srocfnen gebämpft würbe.

©in wirflict) moberner mit feiner Qeit fortfdhreitenber
ffachmann wirb alfo nicht bei ber gewöhnlichen fünft»
liehen Srocfnung allein flehen bleiben, fonbern auch ben
weiteren Schritt tun unb baS fjolj oor bem Srocfnen
Dämpfen. Künftige Srocfnung o|ne oorherigeS kämpfen
ift ein Stehenbleiben auf halbem Söege unb Stitlftanb
ift IRücffdjritt!

Öol^SJlarftfrertc&te.
Heber bie ©rlöfe ber Holjoerfäufe in ©rttubünbeti

beridhtet baS KantonSforftinfpeftorat im Amts»
blatt; ®ie ©emeinbe Untereaj oerfaufte aus bem
SBalbort Unter=Sirfenboben (ppglidh ffr. 10 SranSport»
foften) 20 £ärchen»93auhoIj I. Klaffe mit 14 m® à ffr. 43
per m®; bie ©emeinbe fyilifur auS ffenniSberg (jujüglicl)
ffr. 6 bis ®aooS) 58 Richten Untermeffer I. unb II. Klaffe
mit 17 m® à ffr. 22; 75 rn® Aefte (jujüglid) ffr. 2. 50
bis Söiefen) à 5. 50, fficljten Srennholj (ppglich
ffr. 7 bis ®aooS) 15 nr à ffr. 11 unb auS ©rünwalb
140 m® ffichten=Srennho!j à ffr. 11 franfo Station ffilifur,
auS Sîuel 28 m® Schwellen à ffr. 8. 25 (pjüglich ffr. 2.50
SranSportfoften). — ®ie ©emeinbe ffilifur oerfaufte

ferner noch Srenn|otj auS ©loterS (ppglich ffr. 2)
60 m® fficfjten à ffr. 11. 50, auS ©hioma (jujüglich ^r. 2)
100 m® à ffr. 12. 75, auS ©obarS (ppglich ffr. 2. 50)
37 m® à ffr. 11. 50, auS fRöjenwalb ffichten unb fföhren
112 m® à ffr. 10. 75 (ppgtid) ffr. 2. 50), auS 3inol§
(pjüglich Sr. 2. 50) 77 m® göhren à ffr. 11 unb 46 m®

ffidhten unb fföhren à ffr. 9 (jujüglich ffr. 3 SranSport»
foften bis ffilifur).

fwljberWjt »Ott ©ih»anben. (Korr.) ®ie am
SamStag ben 30. September im ©afilfauS jum „Sinti)»
|of" in Schwanben (©taruS) abgehaltene ^auptholjgant
erjielte bie Summe oon runb 14,000 ffr. ®iefer Se»

trag ftimmt mit ber gemeinberätlicf)en Schalung fo jiem»

lidh überein.

UmAitdenes.
„Ucbcr eine ffrage jur gmftyfttü)* beS Unter»

nehmeré" fchreibt man ber „St. 3- 3-" haftet ein Un»

ternehmer für fämtliche Unfälle eines feiner Arbeiter
bejw. für ben barauS entftehenben ©efamtfdhaben mit
ber SJtajimalhaftfumme oon 6000 ffr. ober haftet er

für jeben einjelnen Unfall bejw. für ben barauS ent»

ftehenben Schaben in biefer burdh Art. 6 beS SunbeS»

gefe^eS über bie Haftpflicht auS ffabrifbetrieb fixierten
Höhe?

Srot ber reidhhaltigen SunbeSgerichtSprajiS in Sa^en
ber gabrifhaftpfli^t ift biefe ffrage, fo weit wir fefjen,

nodh in feinem ©ntfcEjeibe geprüft worben. ®af; man
über bie ffrage im 3weifel fein fann, beweift ber Um»

ftanb, baff fie in praxi oon Unternehmern fc|on oenti»

liert würbe unb barüber fchon gutachtliche Aeufserungen
oon 33erfidherungSanftalten eingeholt worben finb. Siel»

leicht ruft biefer furje Hinweg einem bie ffrage flärenben
SJteinungSauStaufcf).

UnfereS ©radjtenS fpric£)t gegen bie Annahme, bag

ber Unternehmer im ganjen nur mit 6000 ffr. pro Ar»

beiter hafte, bie einfache Ueberlegung, baff barnaef) ber

Unternehmer, fobalb er für einen ober mehrere Unfälle
beSfelben Arbeiters im ganjen 6000 ffr. auSbejahlt hat
für alle weiteren Unfälle beS betreffenben Arbeiters nicht

mehr aufjufommen, nichts mehr ju bejahten hätte, ©ine

fo!c|e Auffaffung fann nicht im Sinne beS ©efetjes

liegen, welches fetber fagt, baff bie ©ntfchäbigungSfmnme
in ben fchwerften ffäUen weber ben fecEjSfacfcien fjatires»

oerbienft beS Setreffenben noch ^ Summe oon 6000

ffr. überfteigen foil. ®. h- boçh einfach: Auch im

fchwerften ffalle foil bie ©ntfdhäbigung nid)! mehr als

6000 ffr. betragen; mit anberen Äßorten: bie Haf'
fumme ift gerabe beS|alb nicht höf)er als auf 6000 ffr.

angefefjt worben, weil ber Unternehmer für jeben Unfall
bis ju biefer Höhe aber auch nicht höhet haften foH.

SItit biefer Auffaffung ftimmt auch überein, mas

Sdherer in feinem kommentar jum jitierten ©efetj, Safcl

1908, ißag. 176 fagt:
®aS unbefriebigenbe 9tefultat biefeS ArtifelS 6 bes

ffabrifhaf'pflichtgefeheS fei, baff jeber Keine Unfall ohne

karrenjjeit gleich oom erften îage an im rollen Um»

fange entfehäbigt werbe, währenb ber bauernb, total

ober in hohem 9Jta|e erwerbsunfähige Arbeiter feinen

Stappen mehr als beftenfallS baS SRarimum oon 6000

ffr. erhalte.
®. h- ein Arbeiter, ber oerfcljiebene leichtere Unfälle

erleibet, fann unter Umftänben mehr als 6000 ffr. aus-

bejahlt erhalten, als einer, ber nur einen ferneren Unfall

hatte; waS im Sinne ber ju beantwortenben ffrage be»

beutet, baff ber Unternehmer für ben einjelnen Unfall

nur bis jur Höh® "an 6000 ffr. haftet; eS bebeutet abet

nicht, ba§ bieS SOtajimum für ben Unternehmer eine
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einer harten Kruste überziehen, was natürlich die Elastizität
und Beweglichkeit vermindert. Es ist ähnlich wie bei
gestärktem, geleimtem oder gefrorenem Gewebe, das eben-

falls spröde und brüchig wird. Beim gedämpften Holz
sind nun die Fremdkörper entfernt, was sich durch größere
Elastizität und Festigkeit und auch durch geringeres Ge>

wicht bemerkbar macht.
Das gedämpfte Holz ist nun am Ende des Dämpf-

Prozesses noch nicht ganz trocken, wohl aber werden
durch das Dämpfen die Vorbedingungen für ein schnelles
und gründliches Trocknen geschaffen, weil am Ende des
Dämpfprozesses die Zellen nur noch reines Waffer ent-
halten, was in der Folge auf künstliche oder natürliche
Weise rasch ausgetrocknet werden kann, während das
Saftwasser des grünen (frischen) Holzes dem Trocknen
viel länger Widerstand leistet. Aber das Trocknen kann
nach dem Dämpfen auch schon durch das dem System
„L. Martin" eigentümliche Abblaseverfahren eingeleitet
werden, welches mittelst besonders konstruierter Ventile
geschieht und durch welches der vom Dämpfen
her im Holz aufgespeicherte Wärmevorrat für die
Trocknung nutzbar gemacht wird. Dadurch wird aber
ein teilweises Trocknen des Holzes bewirkt. Ein voll-
ständiges Trocknen kann natürlich auf diese Weise nicht
erreicht werden, dazu ist der Wärmeinhalt nicht groß
genug. Die künstliche Trocknung kann aber sofort auf
das Dämpfen folgen, ehe das Holz kalt wird, indem man
einen warmen oder heißen Luftstrom durch den dazu
eingerichteten Kessel streichen läßt oder indem man das
Holz aus dem Kessel ohne Umladen und noch warm
direkt in die Trockenkammer fährt. (Der Dämpfekeffel
enthält Schienen, um das Holz auf Wagen hineinzu-
fahren.) Es ist möglich, das gedämpfte Holz in 1—2
Tagen künstlich vollständig zu trocknen und zwar Holz,
das unmittelbar vorher gefällt wurde, also grünes
Holz, sodaß jede Lagerung überflüssig wird und auch
die damit verbundenen ZinsauSgaben für Kapital und
Lagerplatz, die bei großen Holzvorräten in die Tausende
jährlich gehen. Je frischer, grüner das Holz in den
Dämpfekessel kommt, desto besser ist es, desto gründlicher
wird die Auslaugung, weil die Säfte noch nicht einge-
trocknet sind und erst wieder aufgelöst werden müssen
und weil die Zellwände noch elastisch und durchlässig sind.

Aus vorstehenden Ausführungen erhellt, daß nicht
schaffendes Holz auf billige Weise nur erzeugt werden
kann, wenn das Holz vor dem Trocknen gedämpft wurde.

Ein wirklich moderner mit seiner Zeit fortschreitender
Fachmann wird also nicht bei der gewöhnlichen künst-
lichen Trocknung allein stehen bleiben, sondern auch den
weiteren Schritt tun und das Holz vor dem Trocknen
dämpfen. Künstliche Trocknung ohne vorheriges Dämpfen
ist ein Stehenbleiben auf halbem Wege und Stillstand
ist Rückschritt!

Holz-Marktberichte.
Ueber die Erlöse der Holzverkäufe in Grauvünden

berichtet das Kantonsforstinspektorat im Amts-
blatt; Die Gemeinde Nntervaz verkaufte aus dem
Waldort Nnter-Birkenboden (zuzüglich Fr. 10 Transport-
kosten) 20 Lärchen-Bauholz I. Klasse mit 14 à Fr. 43
per mZ die Gemeinde Filisur aus Jennisberg (zuzüglich
Fr. 6 bis Davos) 58 Fichten Untermesser I. und II. Klasse
mit 17 m" à Fr. 22; 75 Aeste (zuzüglich Fr. 2. 50
bis Wiesen) à Fr. 5. 50, Fichten-Brennholz (zuzüglich
Fr. 7 bis Davos) 15 ii^ à Fr. 11 und aus Grünwald
140 Fichten-Brennholz à Fr. 11 franko Station Filisur,
aus Ruel 28 in^ Schwellen à Fr. 8. 25 (zuzüglich Fr. 2.50
Transportkosten). — Die Gemeinde Filisur verkaufte

ferner noch Brennholz aus Cloters (zuzüglich Fr. 2)
60 Fichten à Fr. 11. 50, aus Chioma (zuzüglich Fr. 2)
100 à Fr. 12. 75, aus Godars (zuzüglich Fr. 2. 50)
37 à Fr. 11. 50, aus Rözenwald Fichten und Föhren
112 m° à Fr. 10. 75 (zuzüglich Fr. 2. 50), aus Zinols
(zuzüglich Fr. 2. 50) 77 Föhren à Fr. 11 und 46
Fichten und Föhren à Fr. 9 (zuzüglich Fr. 3 Transport-
kosten bis Filisur).

Holzbericht von Schwanden. (Korr.) Die am
Samstag den 30. September im Gasthaus zum „Linth-
Hof" in Schwanden (Glarus) abgehaltene Hauptholzgant
erzielte die Summe von rund 14,000 Fr. Dieser Be-

trag stimmt mit der gemeinderätlichen Schätzung so ziem-

lich überein.

vett»ie<iei>tî.
„Ueber eine Frage zur Haftpflicht des Unter-

nehmers" schreibt man der „N- Z Z." : Hastet ein Un-

ternehmer für sämtliche Unfälle eines seiner Arbeiter
bezw. für den daraus entstehenden Gesamtschaden mit
der Maximalhaftsumme von 6000 Fr. oder haftet er

für jeden einzelnen Unfall bezw. für den daraus ent-

stehenden Schaden in dieser durch Art. 6 des Bundes-
gesetzes über die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb fixierten
Höhe?

Trot der reichhaltigen Bundesgerichtspraxis in Sachen
der Fabrikhastpflicht ist diese Frage, so weit wir sehen,

noch in keinem Entscheide geprüft worden. Daß man
über die Frage im Zweifel sein kann, beweist der Um-

stand, daß sie in pruxi von Unternehmern schon venti-
liert wurde und darüber schon gutachtliche Aeußerungen
von Versicherungsanstalten eingeholt worden sind. Viel-

leicht ruft dieser kurze Hinweis einem die Frage klärenden

Meinungsaustausch.
Unseres Trachtens spricht gegen die Annahme, daß

der Unternehmer im ganzen nur mit 6000 Fr. pro Ar-
beiter hafte, die einfache Ueberlegung, daß darnach der

Unternehmer, sobald er für einen oder mehrere Unfälle
desselben Arbeiters im ganzen 6000 Fr. ausbezahlt hat,

für alle weiteren Unfälle des betreffenden Arbeiters nicht

mehr aufzukommen, nichts mehr zu bezahlen hätte. Eine

solche Auffassung kann nicht im Sinne des Gesetzes

liegen, welches selber sagt, daß die Entschädigungssumme
in den schwersten Fällen weder den sechsfachen Jahres-
verdienst des Betreffenden noch die Summe von 6000

Fr. übersteigen soll. D. h. doch einfach! Auch im

schwersten Falle soll die Entschädigung nicht mehr als

6000 Fr. betragen; mit anderen Worten: die Haft-
summe ist gerade deshalb nicht höher als auf 6000 Fr.

angesetzt worden, weil der Unternehmer für jeden Unfall
bis zu dieser Höhe aber auch nicht höher haften soll.

Mit dieser Auffassung stimmt auch überein, was

Scherer in seinem Kommentar zum zitierten Gesetz, Basel

1908, Pag. 176 sagt:
Das unbefriedigende Resultat dieses Artikels 6 des

Fabrikhaff Pflichtgesetzes sei, daß jeder kleine Unfall ohne

Karrenzzeit gleich vom ersten Tage an im vollen Um-

fange entschädigt werde, während der dauernd, total

oder in hohem Maße erwerbsunfähige Arbeiter keinen

Rappen mehr als bestenfalls das Maximum von 6000

Fr. erhalte.
D. h. ein Arbeiter, der verschiedene leichtere Unfälle

erleidet, kann unter Umständen mehr als 6000 Fr. aus-

bezahlt erhalten, als einer, der nur einen schweren Unfall

hatte; was im Sinne der zu beantwortenden Frage be-

deutet, daß der Unternehmer für den einzelnen Unfall

nur bis zur Höhe von 6000 Fr. haftet; es bedeutet aber

nicht, daß dies Maximum für den Unternehmer eure


	Holz-Marktberichte

